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RS UVS Kärnten 1997/06/17 KUVS-
731/1/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1997

Rechtssatz

Gibt die Beschuldigte in ihrer Lenkerauskunft einerseits an, daß sie die Fahrzeuglenkerin gewesen sei, weist sie jedoch

andererseits darauf hin, daß sie zum angefragten Zeitpunkt bettlägrig gewesen sei und sie daher das Fahrzeug zum

angefragten Zeitpunkt nicht gefahren haben konnte, ist sie ihrer Auskunftsverp5ichtung nicht nachgekommen und hat

sie den Tatbestand des § 103 Abs 2 KFG verwirklicht.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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